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Urteile:  Landgericht (LG) 

Thema:  Xing Urteil bezüglich Impressum  

Kurzbeschreibung zum Thema: 
Strittig war immer, inwieweit wir überhaupt ein Impressum 
in sozialen Netzwerken benötigen. Hierzu hat jetzt das 
Landgericht Stuttgart bezüglich des sozialen Netzwerk Xing 
eine klare Meinung geäußert und diesbezüglich auch ein 
klares Urteil gefällt.  
Aber wir sollten dieses Urteil gegen Xing auch für unsere 
eigenen Internetauftritte sehen. Denn die Abmahnwelle der 
Internet Abmahnanwälte beginnt gerade wieder ins Rollen 
zu kommen.  
Daher solltet Ihr alle eure eingerichtetes Impressum 
nochmals überprüfen und gegeben falls wie hier vorgestellt 
verändern.  
Das Impressum am unteren Ende der Internetseite ist 
abmahnfähig für findige Internetanwälte. Daher solltet Ihr 
dies unverzüglich auch auf eurer eigenen Internetseite 
ändern. Um nicht diesen Abmahnhaien zum >Fress-Opfer< 
zu verfallen.  

Sachverhalt: 
Wenngleich dieses Urteil von uns Internet-Blockern auch nur mit 
leichtem schmunzeln und dann heftigem Kopfschütteln betrachtet 
wird, haben wir einfach einmal das Problem, dass aus der 
Gesetzgebung heraus das Impressum am Ende unserer Internetseite 
gesetzeswidrig und abmahnfähig ist, sollten wir einfach erkennen, 
dass dieses Urteil einmal seit Mitte 2014 rechtskräftig ist.  
 
Ein Urteil zum Schmunzeln: 
Und wenn das Urteil auch zum schmunzeln ist, müssten wir 
letztendlich nicht unbedingt von Ihm beeindruckt sein. 
 
Allerdings muss aus den letzten Tagen festgestellt werden, dass aus 
den Foren wieder erhebliche Meldungen von einer Abmahnwelle von 
Internetanwälten am anrollen ist  
 
Euere Startseite: 
Weist eurer Internet-Fachleute darauf hin, dass Sie das Impressum 
nach oben an den Anfang der Startseite nehmen und es nicht mit 
einer kleinen Schrift versehen wird sondern deutlich Erkannt werden 
kann. 
 
Soziales Netzwerk Xing: 
Xing hat daraufhin sofort das Impressum umgebaut. Hier könnt Ihr 
jetzt auf eurem Namenszug ganz oben das Impressum erkennen. 
Einfach auf den Bearbeitungsstift drücken und das vorgesehene Feld 
füllen. 
 
Soziales Netzwerk Google+: 
Hier ist nach den Informationen vom BauFachForum noch kein 
Impressum eingerichtet und möglich. Hier solltet Ihr einfach unter 
>Über mich< ein Feld wählen und ein Impressum einrichten und 
darauf hoffen, dass dies von den Gerichten akzeptiert wird.  
 
Soziales Netzwerk Facebook: 
Hier soll ein Impressum mit dem Einsetzen eines bestimmten 
Generators möglich sein. Davon hat das BauFachForum bis jetzt 
abstand genommen da das Ganze noch undurchsichtig ist. Hier könnt 
Ihr das Feld >Steckbrief< verwenden wo allerdings kein Link möglich 
ist!!! Inwieweit dies den gesetzlichen Bestimmungen entspricht bleibt 
fraglich.  
 
Soziales Netzwerk Twitter: 
Auch da ist dem BauFachForum nicht bekannt, dass ohne einen 
Generator ein Impressum eingerichtet werden kann. Hier könnt ihr 
einfach unter >Profil Bearbeiten< gehen. Dort könnt Ihr gleich unter 
eurem Namen den Begriff >Impressum< und den Link zu eurem 
Home-Impressum einrichten. Es geht aber nur 1 Link und 160 
Zeichen. 
Den Link zu eurer eigenen Home-Startseite könnt Ihr ja in einem 
anderen Feld noch einsetzten. Bei den roten Links seht Ihr, wie das 
BauFachForum das eingerichtet hat.  
 
BauFachForum: 
Auch beim BauFachForum steht das Impressum an letzter Stelle 
ganz unten. Hier wurde das Ganze so geregelt, dass das Impressum 
gleich im dritten Absatz des Begrüßungstextes erwähnt und verlinkt 
ist. Das lässt das OLG nach dem Urteilstext im gerahmten Kasten 
auch zu. Also könnt Ihr euer Impressum letztendlich lassen, wenn Ihr 
gleich auf der Startseite im Textblock auf das Impressum am Ende, 
außerhalb des Textblocks hinweist und verlinkt.   

Nutzt diese Erkenntnisse zur eurer Sicherheit im Internet.    

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BaufachForum.de  

Urteil und Aktenzeichen: 
LG Stuttgart Landgericht Stuttgart Urteil vom 
27.06.2014 (Az.: 11 O 51/14).  
 
Kommentar Landgericht LG Stuttgart: 
>Der Link befindet sich […] am unteren rechten Rand des 
Profils. Dieser Bereich kann nur durch ein Hinunter-
Scrollen erreicht werden. Er ist in sehr kleiner Schriftgröße 
gehalten, die deutlich hinter den Schriftgrößen der übrigen 
Text-Passagen des Profils zurückbleibt. Er befindet sich 
außerdem außerhalb des eigentlichen Textblocks und 
somit in einem Bereich, dem der Durchschnittsleser keine 
besondere Aufmerksamkeit mehr schenkt. Er ist daher 
insgesamt so unauffällig gestaltet, dass er auch von einem 
Leser mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit leicht 
übersehen wird. Von einer effektiven optischen 
Wahrnehmbarkeit kann daher keine Rede sein<. 

Quelle: Internetsammlung Landgerichte:  
Gefunden am 18.09.2014. 

Kommentar vom Autor: 
Das LG Stuttgart lässt auch zu, dass Ihr von den sozialen 
Netzwerken einen direkten Link zu eurem Impressum eurer 
Startseite einrichtet. Allerdings nur mit 2 Links. Und im sozialen 
Netzwerk muss deutlich der Hinweis erkannt werden, dass dieser 
Link sich eindeutig auch auf die Startseite zum sozialen Netzwerk 
gehört. Vorsicht bei Xing!!!!  Verlinkungen von Mittarbeitern zum 

Betriebs sind nur mit Genehmigung des Arbeitgebers erlaubt!!!! 

 Kommentar von Stirli: 
Der soziale Netzwerk User hat dabei nur eine Möglichkeit, 
wenn das Impressum vom Betreiber nicht bereitgestellt 
wird. Aus der ergeben sich dann 2 rechtliche Möglichkeiten 
sich vor den Internetabmahn-Anwälten zu schützen: 
Die freie Wahl fällt dann nur noch auf Köpfen oder 
Hängen!!!  

 

Ordner: 
29.2 

Gericht: 
LG 

Blatt: 

29.2.53    

LG 
Stt 

Nicht vergessen!!!! 
Bezüglich der teueren Abmahnungen könnt Ihr auch einen 
Ehrenkodex einrichten. Das BauFachForum hat darüber 

berichtet!!!  Link zum Urteil: 

https://plus.google.com/106031811652170446286/about
https://www.facebook.com/wilfried.berger.73
https://twitter.com/WilfriedBerger
http://baufachforum.de/shop/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=30&det_id=1264_17
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www.BauFachForum.de    
Thema: Vertrauen Sie Handwerkern und Sachverständige, die dem  

BauFachForum angeschlossen sind:      

Ordner  

0 

Links zu Begriffserklärungen für dieses 
Blatt: 
 
Link:  Winden Kraft Energie 
 
Link:  Wasser Kraft Energie 
 
Link:  Solar Energie 
 
Link:  Fracking Energie 
 
Link: Internet Berufs Schulungen 
 
Link: Qualifizierte Handwerker 
 
Link: Produkte Test im BauFachForum 
   

Weitere Empfehlungen im 
>BauFachForum<: 
 

- Grundlagen des Fenstereinbaus. 
- Sonderanschlüsse. 
- Objekte. 
- Schallschutz im Fensterbau. 
- Bedenkenanmeldung. 
- Bauphysikalische Grundlagen. 
- Probleme im Innenausbau. 
- Probleme im Möbelbau. 
- Probleme im Fenstereinbau. 
- Probleme im Holzbau. 
- Der Streitfall. 
- Urteile. 
- Veröffentlichte Berichte. 
- Wie baue ich mein Haus. 
- Warum sollen wir Energie sparen? 
- Visuelle Beurteilung von Möbeln. 
- Bücher: 
- Fenstereinbaubuch. 
- Bauen und Wohnen mit Holz. 
- Holz Werkstoff und Gestaltung. 
- Kommissar Ponto und die Haribobande. 
- Fenstereinbaubroschüre. 
- Preisarbeit 1. 
- Preisarbeit 2. 
- Das Handwerkerdorf Berg. 
- Gutachten ClearoPAG. 
- Weitere Einzelthemen: 
- Streitfälle. 
- Verarbeitung von Materialien. 
- Prüfberichte übersetzt. 
- Merkblätter Bauaufklärung 
- Wussten Sie das? 
- Gehirntraining. 
- Stirlis Weisheiten. 
- Bau-Regeln. 
- Richtsprüche. 
- Lustige Schreinersprüche. 
- Geschichte des Bauens. 
- Ethik im Bauen. 
- Bauen und Zahlen.  

 
Sehr geehrte Kollegen/innen, 
 
schauen Sie doch einfach einmal rein in unser 
Gesamtangebot. 
Sie werden erkennen, dass das 
>BauFachForum<, das sicherlich ein sehr breit 
gefächertes Angebot für Sie bereit hält.  
 
Nutzen Sie doch den Vorteil der >Berger 
Wissenskarte< und greifen Sie auf alle Themen 
im gesamten mit einem Jahresbeitrag zu.  
 
Sie werden erkennen, dass Sie dabei sehr viel 
Geld sparen und enorme Vorteile haben.  
 
Euer Bauschadenanalytiker 

 
 

 

 

 

Kennen Sie schon den Produktetest mit den 
angeschlossenen Firmen und Ihren 
Produkten? 
http://www.baufachforum.de/index.php?Prod
ukt-Tests 
Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile 
des BauFachForums für ein Jahr. Sie 
werden erkennen, dass dieser Beitrag gut 
angelegt ist.   

Zur Mitgliedschaft: 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

  
 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/628/Windkraft.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/631/Wasserkraft.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/629/Solar_Energie.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/627/Fracking.pdf
http://www.baufachforum.de/index.php?Internet-Berufs-Schulungen
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/data/files/Sie_sind_noch_kein_Mitglied.pdf
http://www.baufachforum.de/
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Vertrauen Sie auf die Zertifizierten, Qualifizierten Handwerkern vom BauFachForum. 

http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
http://www.baufachforum.de/
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Vertrauen Sie den Sachverständigen mit Sachverstand hier im BauFachForum. 
http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--  

 
 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--
http://www.baufachforum.de/

